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Diese Ausgabe erscheint 
auch online

Liebe Bürger/-innen, Firmen, Mamas, 
Papas, Onkel, Tanten…

leider ist auch in diesem Jahr 
durch CORONA alles anders, 
und wir dürfen viele Dinge im-
mer noch nicht machen, die 
wir alle so gern unternehmen 
würden.

Wir würden aber gern den Kin-
dern eine Freude machen und 
versuchen online ein Programm 
für die kommenden großen Ferien 
auf die Beine zu stellen.

Wenn Sie also eine Idee hätten, wie man so etwas umsetzen könnte - 
zum Beispiel online zusammen basteln, tanzen, lesen, rätseln… und den 
Kindern gern die Ferien ein wenig verschönern möchten, dann melden Sie 
sich bitte bis zum 17.06.21 bei Doreen Biedermann im Rathaus unter der 

07042/799-206 oder unter doreen.biedermann@eberdingen.de.

Wir freuen uns über jede Rückmeldung und jede Idee!
Bitte bleiben Sie alle gesund!

Viele Grüße 

Bürgermeister Peter Schäfer und Doreen Biedermann 
vom Ordnungs- und Sozialamt

Eberdinger 
Sommerferienprogramm 2021

Aktuelles:

-  Informationen zur Öff-
nung des Freibads fin-
den Sie auf Seite 3

-  Den Stufenplan für si-
chere Öffnungsschritte 
ab 07.06.2021 finden 
Sie unter „Bürgerinfor-
mationen“

-  Netze BW informiert 
über Anschlussmög-
lichkeit der Erdgas-
Versorgung (s. Seite 4)

Veranstaltung:

-  Samstag, 12.06.: 
    Schrottsammlung des 
TSV Nussdorf

  (s. Seite 3)
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Notdienste

Notrufe

Notruf  Tel. 112
Feuernotruf  Tel. 112
Polizeiposten Vaihingen/Enz  Tel. 941-0

Ärztlicher Notfalldienst

Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg
Zuständig für Eberdingen (Eberdingen, Hochdorf/Enz, Nussdorf)
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: Mo, Di, Do: 18.00 - 22:00 Uhr
Mi: 14:00 - 24.00 Uhr / Fr: 16:00 - 24.00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 07:00 - 22.00 Uhr

Nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am Mittwoch und Freitag erfolgt die 
Versorgung von Notfallpatienten, die zu Fuß kommen können, durch die 
Notfallambulanz des Krankenhauses. Hausbesuche werden weiterhin über 
die Notfallpraxis besorgt. Sie erreichen die Notfallpraxis Leonberg und den 
allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst für Hausbesuche unter der Rufnummer 
116117.

Notfalldienst der Kinder- und Jugendärzte

Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen: Notfallpraxis für Kinder und 
Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 8.00 Uhr; 
Sa, So und an Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr bis am nächsten Morgen 
um 8.00 Uhr. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen 
Sie die Versichertenkarte mit. Die Notfallpraxis ist Mo bis Fr von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geschlossen.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Zu erfragen unter Telefon (0711) 7877733

Tierärzte

Samstag, 12.06. / Sonntag, 13.06.
Dr. Treiber, 71735 Eberdingen-Nussdorf, Tel. 0172/6286629

Sozialstation Vaihingen

Friedrichstraße 10, 71665 Vaihingen/Enz, Tel.: 18900

Ambulante Alten- und Krankenpflege
Telefon 18900

Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege
Telefon 18900

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Anmeldung unter Tel. 18954

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz
Montag, 05.07. von 17.30 – 19.30 Uhr Betreutes Wohnen (Pulverturm)
Anmeldung notwendig!

Beratungsbesuche und Pflegekurse
Telefon 18900

Wochenenddienst Sozialstation

Samstag, 12.06. / Sonntag, 13.06.
Ebert, Kathrin / Hüeber, Daniela / Roth, Angela
Vereinzelt dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen Pflegekräfte nicht be-
nannt werden.

Freie Hebamme

Alicia Schmidt, Weizenstr. 2
71665 Vaihingen/Enz, Tel. (07042) 78460

DRK-Kreisverband Ludwigsburg

Mobil mit Vorwahl (07141) 19222
Ambulante Pflege (07141) 121111

Allgemeine Sozialarbeit – Beratungsangebote: (07141) 121 235
Mobile Soziale Dienste

(Fahrdienste für Behinderte – Nulltariffahrten) (07141) 120 222
Essen auf Rädern Tel. (07141) 120 239

Hausnotruf – Auch im Alter sicher zu Hause leben (07141) 120 239
Beratung bei Trennung und Scheidung
Anmeldung unter Tel. (07141) 121-0

Beratung für barrierefreies Bauen und Wohnen (07141) 121245
Ambulantes betreutes Wohnen für psychisch Kranke 
(07141) 121231

Pflegestützpunkt - Außenstelle Vaihingen/Enz

Beratung rund um das Thema Pflege
(07141) 144-2467

Frauen für Frauen e.V.

Abelstr. 11, 71634 Ludwigsburg
Terminvereinbarung (07141) 220870

Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (07141) 649443

Frauenhaus (07141) 901170

Beratung und Aufnahme von misshandelten Frauen und ihren Kindern
Wochenendnotruf LUNO (07141) 901170

Sozialpsychiatrischer Dienst Landkreis Ludwigsburg

Königsallee 59, 71638 Ludwigsburg, Tel. (07141) 144 2029

Notruf für vergewaltigte und misshandelte Frauen und  
Mädchen LB e.V.

Hahnenstr. 47, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim Tel. (07141) 378496

Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung  
Landratsamt Ludwigsburg

Postadresse: Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg
Besucheradresse: Martin-Luther-Str. 26, 71636 Ludwigsburg
Zuständigkeitsbereich: Eberdingen, Vaihingen an der Enz.
Tel.: 07141 144-5233

Kinder- und Jugendtelefon 0800/111 0 333

montags bis samstags von 14.00 – 20.00 Uhr

Elterntelefon 0800/111 0 550

montags bis freitags 09.00 – 11.00 Uhr
dienstags und donnerstags 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

DemenzZentrum

Betreuungsgruppe für Betroffene von Demenzkrankheiten, Alzheimer-Patien-
ten und verwirrte alte Menschen
Bahnhofstr. 86, 75417 Mühlacker Tel. (07041) 814690

Bestattungswesen

Bei einem Todesfall mit Beerdigung des Verstorbenen in der Gemeinde bitte 
unmittelbar an den Bestattungsordner Hubert Scholl, Hintere Straße 3, 
Wiernsheim-Iptingen, Tel. (07044) 5569 oder 8304 wenden.

Apothekennotdienstplan (Mühlacker/Vaihingen und Umgebung)

11.06. Herz-Apotheke, Mühlacker, Bahnhofstr. 32, Tel. 07041/817522

12.06. Kloster-Apotheke, Horrheim, Klosterbergstr. 42, Tel. 07042/3058
  Rosen-Apotheke, Wiernsheim, Wurmberger Str. 13, Tel. 07044/5027

13.06. Stadt-Apotheke, Maulbronn, Frankfurter Str. 30, Tel. 07043/900100

14.06. Sonnen-Apotheke, Mühlacker-Enzberg, Kieselbronner Str. 14, 
  Tel. 07041/6130

15.06. Schloss-Apotheke Vaisana, Vaihingen, Andreaestr. 16/1, 
  Tel. 07042/3768100

16.06. Apotheke am Bergle, Kleinglattbach, Schillerstr. 46, Tel. 07042/5063

17.06. Sender-Apotheke, Mühlacker, Hindenburgstr. 41, Tel. 07041/818030
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Liebe Freibadbesucher/-innen,
die Öffnung unseres Freibads verzögert sich leider um ein paar 
Tage. Bedauerlicherweise fehlt ein wichtiges technisches Bauteil, 
welches die von uns beauftragte Firma wegen Lieferschwierig-
keiten noch nicht einbauen konnte.
Sobald wir öffnen können, finden Sie auf der Homepage den 
endgültigen Termin.
Umso mehr freuen wir uns, das Freibad bald wieder für Sie 
öffnen zu können. Der Freibadbesuch kann jedoch derzeit nur 
unter folgenden strengen Auflagen erfolgen.
Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung ist der Zutritt zum Frei-
bad nur asymptomatischen Personen mit einem entsprechenden 
Nachweis gestattet:
1.  negativer COVID-19-Schnelltest, tagesaktuell, d.h. maximal 

24 Stunden alt; nicht notwendig für Kinder unter 6 Jahren
2.  Impfbescheinigung über vollständigen Impfschutz. Dieser 

besteht:
  a) aus der vom Paul-Ehrlich-Institut (www.pei.de/impfstoffe/

covid-19) veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die 
für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist und seit 
der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind, oder

  b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impf-
stoffdosis

3. Genesenen-Nachweis
  positiver PCR-Test o.ä., der mindestens 28 Tage und maxi-

mal sechs Monate zurückliegt
Jede Person muss sich ausweisen können. Beim Betreten des 
Freibades ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Die Hygienemaßnahmen sind am Eingang des Freibades ersicht-
lich und einzuhalten.
Die Öffnungszeiten sind täglich:
von    9.00 Uhr – 13.00 Uhr und
von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Die Gemeinde behält sich eine Änderung der Badezeiten vor.
Um Warteschlangen zu vermeiden, können Sie nur online ein 
Ticket für eines dieser beiden Zeitfenster (Zeitslots) erwerben. 
Den Link zum Ticketsystem finden Sie unten. Die Buchung kann 
max. 2 Tage im Voraus getätigt werden. Alle Besucher müssen 
das Freibad am Ende des jeweiligen Zeitslots verlassen haben. 
Kindern unter 10 Jahren ist der Zugang nur in Begleitung einer 
volljährigen Begleitperson gestattet.
Kontaktdaten: Bei der Onlinebuchung sind Name, Anschrift 
und Telefonnummer zu hinterlassen. Somit kann die Kontakt-

nachverfolgung im Falle einer Infektion sichergestellt werden. Für 
jede Person ist ein einzelnes Ticket zu buchen; auch für Kinder 
unter 6 Jahren, obwohl diese kostenlosen Eintritt haben.

Die Eintrittspreise sind wie bisher:
Erwachsene - Einzelkarte 3,00 €
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre - Einzelkarte 1,50 €
Kinder von 0 bis 6 Jahre 0,00 €
Schüler/Azubis/Studenten ab 18 Jahre - Einzelkarte 2,00 €

Saison- und Familienkarten können dieses Jahr nicht erwor-
ben werden!
Sollte das Freibad aufgrund Personalmangels oder schlechten 
Wetters geschlossen werden, erfolgt keine Rückerstattung der 
Eintrittsgebühr.
Die Information darüber, ob das Freibad geschlossen ist, können 
Sie entweder unter der Tel.-Nr. 8152247 erfragen (Bandansage) 
oder im Ticketsystem erkennen: für diesen Tag kann dann kein 
Ticket gebucht werden. Die Kunden, die bereits ein Ticket er-
worben haben, werden per E-Mail über die Schließung informiert.
Im Kleinkinderbecken muss die Rutsche erneuert werden. 
Da sich die Lieferung dieser neuen Kinderrutsche aber ver-
zögert, kann das Kinderbecken derzeit noch nicht benutzt 
werden.
Wir wünschen Ihnen einen fröhlichen und entspannenden Auf-
enthalt im Eberdinger Freibad.

TSV NUSSDORF 

Schrottsammlung
Samstag, 12.Juni 2021 

Wo:  auf dem Gelände der Fa. Egon Mauer 
Wer:   AH-Fußballer 
Wann:    von 9:00 bis 13 Uhr           
Was:  - Stahl, Aluminium, Buntmetalle  

     (z.B. Kupfer, Messing) 
- Mischschrott  
  (z.B. Rasenmäher, Fahrräder) 

  - Elektrokabel, Elektromotoren 

Elektrokabel, Elektromotoren
Was nicht:  - Blecheimer mit Farbresten 

- Elektrogeräte, Kühlschränke,    
     Nachtspeicheröfen, Kunststoffe 

Wie:  - Bitte das Schrottgut beim  
  Sammelplatz abliefern 

  - schweres oder sperriges Schrottgut 
  wird auch abgeholt  
  ! keine Entrümpelungen ! 
  (Meldung bitte am Sammeltag beim Sammelplatz  
   vor Ort) 

TSV NUSSDORF 

Foto:peangdao/iStock/Thinkstock
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Netze BW prüft Ausbau der  
Erdgas-Versorgung in Eberdingen 

Netzbetreiber informiert 
Haushalte über An-
schlussmöglichkeiten
Wer schon einmal darü-
ber nachgedacht hat, das 
Haus ans Erdgasnetz anschließen zu lassen, dem eröffnet 
sich möglicherweise nun die Chance dazu. 
Bedingung: Das Haus muss in der: 

Buchbergstraße,
Strohgäustraße oder

Hohrainstraße
stehen. Denn dort prüft die Netze BW GmbH derzeit den 
Ausbau ihres Gasnetzes in Eberdingen. 
Vereinzelt wurde in dem Bereich bereits der Wunsch geäu-
ßert, die zukunftsfähige und umweltschonende Energiequelle 
nutzen zu können. Ob aber eine Erdgasleitung in der Straße 
verlegt wird, hängt davon ab, wieviel Häuser verbindlich an-
geschlossen werden sollen. Darum klärt das Unternehmen in 
den kommenden Wochen zunächst das konkrete Interesse 
der Anwohnerinnen und Anwohner. Zu diesem Zweck wird 
die Netze BW in Kürze die betreffenden Haushalte anschrei-
ben und über die geplante Erweiterung des Gasnetzes und 
die Anschlussmöglichkeiten informieren. 
Interessierte können sich auch unter folgender Telefon-
nummer an die Netze BW wenden: 07150-9137-56265.

      Liebe Christen in Eberdingen!

      Am 18.06.2021 um 20.00 Uhr ist wieder unser Gebetstre�en 
      in der Martinskirche.

Wir begrüßen bei uns Reimund Stahl, Gemeinschaftspastor in der 
Christusgemeinde in Hemmingen (Süddeutscher Gemeinschaftsverband).
Raimund ist verheiratet und hat vier Kinder.
Davor war er 10 Jahre Landesjugendreferent im Süddeutschen Jugend-
verband „Entschieden für Christus“ (SV-EC) und liebt es den Menschen 
vom barmherzigen Gott zu verkündigen und zu erzählen. 

Herzliche Einladung! 
Wir freuen uns auf die Begegnungen und eine gesegnete Zeit mit euch allen.

* ökumenisches Dorfgebet

Bürgerinformationen

Stand: 04. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*» Medizinische Maskenpflicht
*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.  
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives Testergebnis 
   bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht (zum Beispiel Dienstleister*innen oder Arbeitgeber*innen) 
   durchführen und bescheinigen lassen.
» Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.
» Schüler*innen können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule
   bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 
» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 
   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  

Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
aufeinander tre�en. 

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
   wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von 
   dieser Regelung abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine 
akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.

» Bei den 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 

Inzidenz unter 100

» In Ballett- und Tanzschulen kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen 
   aus zwei Haushalten. 
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug 
   und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
   zählen als ein Haushalt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.

   

» Tre�en 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 

» In 
   aus zwei Haushalten.
» Theoretische und praktische Ausbildung

Unabhängig von den Ö�nungsschritten unter 100 gilt:

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der 
   Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
   nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   
» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.

   
» Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmeldung und Testkonzept, 
   Gemeindegesang erlaubt
» Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang erlaubt
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Stand: 04. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung 
   durch die örtlichen Behörden in Kraft  und wird zurück-
   genommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden 
   Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest, 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m   40 m
   2 Kund*innen pro 40 m
   ung mit Testkonzept. 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Reitanlagen, Golfplätze, Tennisplätze 
   Hochseilgärten, Bootsverleih und ähnliche) 
   bis 20 Personen, mehrere aktive Gruppen, die 
   sich nicht begegnen, sind möglich
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen im Freien, wie
   Natur- oder Stadtführungen mit bis zu 20 
   Personen

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und 
    Akademien bis 100 Personen außen, Nutzung 
   von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen 
   bis 100 Personen außen
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen  (Tanz- 
   und Sportkurse nicht erlaubt), außen bis 
   20 Personen
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen 
» Gesangs- und Blasmusikunterricht mit 
   bis 5 Schüler*innen innen und außen
» Ballett- und Tanzschulen außen mit
   10 Schüler*innen
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport, organisierter Vereinssport sowie Hoch-
   schulsport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen, bei organisiertem Vereinssport
   auch außerhalb von Sportanlagen und -stätten, 
   z.B. Joggen im Wald, dies gilt nicht für privat 
   organisierte Gruppen wie Wandergruppen 
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- 
   und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 100 Zuschauer*innen 
   außen
» Wettkampfveranstaltungen des kontakt-
   armen Amateursports bis 20 Sportler*innen 
   bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 21 Uhr) 
   Rauchen nur im Freien erlaubt, innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi¤e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö¤nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

 » Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremien-
   sitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, 
   Betrieben o.ä. mit bis zu 100 Personen außen 
   und mit bis zu 10 Personen innen 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 1

Stand: 04. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021



» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 100 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 250 Personen außen, 
   bis 100 Personen innen
» Volkshochschulen, Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 20 Schüler*innen innen 
   und außen

» Messen, Ausstellungen und Kongresse  (1 Person pro 20 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis 250 Personen außen 
   und mit bis 100 Personen innen 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) innen 
   bis 100 Personen und außen bis 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen in Beherbergungs-
   betrieben für Übernachtungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen, wie Museumsführungen, bis 20 Personen
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 22 Uhr) 1 Gast pro 
   2,5 m², 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien erlaubt 
   
   2,5 m

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen,  -stätten und -studios 
   (1 Person pro 20 m²) innen und außen
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 100 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung 
   der Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 
   100 Zuschauer*innen

   und außen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 22 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 2

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 1 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 100 Personen innen
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Stand: 04. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 10 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 500 Personen außen 
   und mit bis zu 250 Personen innen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) innen 
   bis 250 Personen und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 10 m²)
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 1 Uhr) 1 Gast 
   pro 2,5 m², mit 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im 
   Freien erlaubt 

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 250 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, 
   bis 250 Personen innen

» Lehrveranstaltungen an 
   innen   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 250 Personen innen

 » Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen

   bis 250 Personen innen

» Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 3

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 2 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

Stand: 04. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum mit 10 Person aus bis zu 3 Haus-
   halten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht 
   mitgezählt. Zusätzlich dazu dürfen 5 Kinder bis einschließlich bis 13 Jahre aus 
   5 weiteren Haushalten dazu kommen. So sind Kindergeburtstage in kleinem 
   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken ohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen ohne Auflagen

- Geschäfte mit weniger als 10 m²  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt 
  nicht für den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt
- Testpflicht entfällt

Die Regelungen der Ö�nungsschritte 1-3 gelten hier unmittelbar. Wenn die 
7-Tage-Inzidenz die 50 überschreitet, wird diese Regelung zurückgenommen. 

Lockerungen bei Inzidenz unter 35

» Wegfall der Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 
 

» Wegfall der Testpflicht 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 

» Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen innen und außen (ausgenommen sind 
   Tanzveranstaltungen) mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Die 

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 35*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 7 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsver-
   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen)  
   außen bis 750 Personen 

» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 750 Personen außen» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
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Öffnungszeiten und Telefonnummern

Gemeindeverwaltung, Tel. 799-0

Internet: www.eberdingen.de

E-Mail: buergermeisteramt@eberdingen.de

Öffnungszeiten: - bitte vorherige Terminvereinbarung -

Montag – Freitag 8.30 – 11.30 Uhr
Montag 16.00 – 18.30 Uhr
Bürgermeister 799401
Sekretariat 799402
Fax 799466

Bauamt

Amtsleiter 799306
stellv. Amtsleiterin 799307
Fax 799477

Kämmerei und Personalamt

Amtsleiter 799315
Sekretariat  799316
Liegenschaften, KAG-Beiträge 799317
Steueramt (Grund-und Gewerbesteuer, 
Hundesteuer, Wasserzins, stellv. Kasse) 

799309

Kasse 799311
Fax 799488

Ordnungs-und Sozialamt

Amtsleiter 799304
Sekretariat (KiGa-Gebühren, 
Ferienbetreuung,
Verlässliche Grundschule) 

799302

Hallenbelegung, Ortseingangstafeln 799204
Gemeindevollzugsbediensteter 799205
Fax 799 499
Einwohnermeldeamt (Ausweise, 
Fundsachen,
Gewerbean-/abmeldungen) 

799 203

Standesamt, Friedhof 799202
Fax 799455
Gemeindebauhof 8199898
Fax 8199907
Wassermeister 0171 9506490
stellv. Wassermeister 0171 9506518
Freibad und Kiosk
Öffnungszeiten
(i. d.Regel von Mai – September) 9.30 – 19.30 Uhr
Schwimmmeister 8152247
Kiosk  370743
Verwaltungsaußenstellen
Hochdorf/Enz 7095
Fax 817427
Öffnungszeiten: 
- bitte vorherige Terminvereinbarung -
Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 11.30 Uhr
+ Montag 16.00 – 18.30 Uhr
Nussdorf 98081
Fax 815463
Öffnungszeiten: 
- bitte vorherige Terminvereinbarung -
Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 11.30 Uhr
+ Montag 16.00 – 18.30 Uhr
Keltenmuseum Hochdorf/Enz 78911
Fax 370744
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 9.30 – 12.00 Uhr

13.30 – 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag durchgehend  10.00 – 17.00 Uhr

Ortsbüchereien

Eberdingen 799208
Öffnungszeiten: 
- bitte vorherige Terminvereinbarung -
Montag  15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag  16.00 – 19.00 Uhr

Hochdorf/Enz  871418
Öffnungszeiten: 
- bitte vorherige Terminvereinbarung -
Montag 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 11.00 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr

Nussdorf 940168
Öffnungszeiten: 
- bitte vorherige Terminvereinbarung -
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 11.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr
Kindergärten
Eberdingen „Arche Noah“ 7050
Hochdorf/Enz „Regenbogen“ 77145
Hochdorf/Enz „Schillerstraße“ 871417
Hochdorf/Enz „Waldzwerge“ 8132164
Nussdorf „Blumenstraße“ 818350
Nussdorf „Reischachstraße“ 5608

Grundschulen
Schillerschule Hochdorf/Enz 
(Stammschule)  

87140

Fax 871422
Internet: www.schule-eberdingen.de
E-Mail: sekretariat@schule-eberdingen.de
Betreuung im Rahmen der Verlässlichen 
Grundschule
Hochdorf 871421
Öffnungszeiten 11.15 - 17.00 Uhr
Karl-Ehmann-Schule Nussdorf 
(Außenstelle) 

970500

Fax  9705022
Betreuung im Rahmen 
der Verlässlichen Grundschule
Nussdorf 9705020
Öffnungszeiten: 11.30 – 17.00 Uhr

Forstdienststelle
Steffen Frank
(steffen.frank@landkreis-ludwigsburg.de) 07152 524 88

Postagentur Eberdingen
Öffnungszeiten:
Montag + Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch – Freitag  15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 12.00 – 13.00 Uhr

Postagentur Hochdorf/Enz
Öffnungszeiten:
Montag + Dienstag  14.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch - Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
+ Donnerstag 17.30 – 19.00 Uhr
Samstag 9.30 – 11.30 Uhr
Kehrbezirke für Kaminreinigung
OT Eberdingen und Nussdorf
Bezirksschornsteinfegermeister 
Michael Hrdina 

940624

OT Hochdorf/Enz
Bezirksschornsteinfegermeister 
Stephan Müller 

0711 8386410

AVL ServiceCenter
Telefon 07141 1442828
Fax  07141 1442829
servicecenter@abfallwirtschaft-ludwigsburg.de
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Altersjubilare

Wir gratulieren 
recht herzlich

im OT Eberdingen am  

12.06. zum 
70. Geburtstag, 
Meta Reinhold

14.06. zum 
85. Geburtstag, 
Josef Hutter

Wir wünschen allen Ju-
bilaren für das neue Lebensjahr Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit.
Bürgermeister Peter Schäfer

Sollten Sie keine Veröffentlichung wünschen, melden Sie sich 
bitte beim Einwohnermeldeamt oder in den Verwaltungsaußen-
stellen.
Bürgermeisteramt

Sprechzeiten Gemeindeverwaltung

Telefonische Terminvereinbarung:
Montag - Freitag 8:30 - 11:30 Uhr
Montagnachmittag 16:00 - 18:30 Uhr
Die Verwaltungsstelle Hochdorf/Enz und Nussdorf sind dienstags 
und donnerstags geschlossen.

Terminvereinbarung mit dem Bürgermeister
Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben und eine zeitnahe 
Besprechung mit dem Bürgermeister wünschen, so wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiterin des Bürgermeisters, Frau Andrea 
Wenninger, unter Tel. 07042/7990. Sie erhalten einen schnellst-
möglichen Besprechungstermin.

Öffnungszeiten Keltenmuseum
Hochdorf/Enz

ab 1. Juni wieder geöffnet!!
Dienstag bis Freitag 
je einschließlich 9:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Samstag, sonn- und feiertags 
durchgehend von 10:00 bis 17:00 Uhr
Das Museum ist montags geschlossen.

Öffnungszeiten der Ortsbüchereien

-bitte vorherige Terminvereinbarung-
Eberdingen
montags    15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags   16:00 - 19:00 Uhr

Hochdorf/Enz
montags    15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags   11:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr

Nussdorf
dienstags    15:00 - 18:00 Uhr
mittwochs   11:00 - 12:00 Uhr
donnerstags   16:00 - 18:00 Uhr

Feuerwehr Eberdingen
www.ffw-eberdingen.de

Abt. Hochdorf/Enz
Am Montag, 14.06. trifft sich die Abt.-wehr um 19.30 Uhr zu 
einer Übung.

Müllabfuhr

Donnerstag 10.06. Biomüll + Rund + Restmüll 4-Rad
Donnerstag 17.06. Restmüll + Biomüll + Restmüll 4-Rad

Aktuelle Informationen
aus Ämtern, Verbänden und Vereinigungen

Azubi-Speed-Dating im Handwerk der Region Stuttgart
Virtuelles Berufsorientierungsangebot geht in die zweite 
Runde 
Um am Handwerk interessierte Jugendliche und Unternehmer 
aus der Branche zusammenzubringen, veranstaltet die Hand-
werkskammer Region Stuttgart von Mitte Juni bis Mitte Juli ein 
regionales Azubi-Speed-Dating. Bei dieser Form der virtuellen 
Berufsorientierung finden Schüler und Ausbilder vor den Bild-
schirmen zusammen und haben die Möglichkeit, sich über den 
Ausbildungsberuf, das Unternehmen sowie die Karrieremöglich-
keiten im Handwerk auszutauschen. „Besonders in der aktuellen 
Zeit, in der keine Ausbildungs- und Karrieremessen stattfinden 
können, ist es wichtig, alternative Maßnahmen der Berufsorien-
tierung umzusetzen“, betont Thomas Hoefling, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Region Stuttgart. Nachdem das 
Konzept des Azubi-Speed-Datings bereits im Rahmen einer lan-
desweiten Aktion aller Handwerkskammern erfolgreich durch-
geführt wurde, wollte die Stuttgarter Kammer die Nachwuchs-
gewinnung in der Region weiter befördern. „Zum Ende des 
Jahres 2020 wiesen die Ausbildungszahlen in der Region nur 
einen leichten Rückgang mit einem Minus von 3,3 Prozent auf. 
Nichtsdestotrotz blicken wir besorgt auf den Ausbildungsmarkt 
im zweiten Corona-Krisenjahr“, so Hoefling. Es müsse verhindert 
werden, dass 2021 zum Problem-Ausbildungsjahr werde. Ein 
Grund für die sinkende Zahl an Bewerbern sei, dass die gewohn-
ten Kontaktpunkte zwischen Jugendlichen und handwerklichen 
Ausbildungsbetrieben durch die Pandemie nur eingeschränkt zu-
standekommen. Das regionale Azubi-Speed-Dating helfe dabei, 
diese Kontaktmöglichkeiten zu schaffen.
Handwerksbetriebe aus den Landkreisen Böblingen, Esslingen, 
Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sowie dem Stadtkreis 
Stuttgart können sich seit dem 24. Mai bis zum Ende des Akti-
onszeitraums am 16. Juli am Azubi-Speed-Dating beteiligen und 
Jugendlichen kostenfrei Einblicke in ihr Unternehmen ermögli-
chen. Der Aktionszeitraum für Schülerinnen und Schüler ist vom 
14. Juni bis zum 16. Juli. In diesen vier Wochen können sie sich 
für das Azubi-Speed-Dating anmelden und rund 15-minütige Ge-
sprächstermine mit Unternehmen aus der Elektrobranche, dem 
Bau- oder Lebensmittelgewerbe oder vielen weiteren Bereichen 
des Handwerks vereinbaren.
Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.hwk-stuttgart.de/speed-dating

Einsteigen bitte: VVS bietet Anreiz für Abonnenten
Einsteiger ins Abo bekommen einen Freimonat – Verkehrs-
verbünde und das Land werben um neue Kunden
Nachdem die Infektionszahlen derzeit rückläufig sind, wollen die 
Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg mit einer landeswei-
ten Werbeaktion unter der Bezeichnung „bwWillkommensbonus“ 
Fahrgäste zum (Wieder-) Einstieg in das Abonnement gewinnen. 
Während der nun über 14 Monate andauernden Pandemie ha-
ben die Verkehrsverbünde Abonnements verloren, im VVS ist die 
Zahl um rund 15 Prozent gesunken.
Wer im Juli, August, September oder Oktober ins Abo einsteigt 
oder ein JahresTicket erwirbt, wird belohnt: Alle (Wieder-) Einstei-
ger bekommen einen Freimonat. Einsteigen können Interessierte 
immer zum Monatsersten. All diejenigen, die im Aktionszeitraum 
vom 1. Juli bis zum 31. Oktober ein Abo mit monatlicher oder 
jährlicher Abbuchung abschließen oder ein Jahresticket mit Ein-
malzahlung kaufen, erhalten automatisch den bwWillkommens-
bonus.
„Mit der landesweiten Einsteiger-Aktion wollen wir Fahrgäste für 
Bus und Bahn wieder gewinnen. ÖPNV-Nutzer fahren sicher und 
umweltfreundlich. Ein wichtiger Beitrag, um die Klimaschutzziele 
zu erreichen!“, sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Win-
fried Hermann. „Zwar haben wir 15 Prozent der Abonnenten 
verloren. Das heißt aber auch: 85 Prozent sind dem ÖPNV treu 
geblieben. Die Flatrate hat also nach wie vor ihre Berechtigung 
und wir freuen uns, wenn bald wieder mehr Menschen mit 
den Öffentlichen unterwegs sind“, so VVS-Geschäftsführer Horst 
Stammler. „Das öffentliche Leben kehrt langsam wieder zurück, 
Geschäfte, Cafés und Biergärten sind wieder geöffnet. Damit 
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bestehen wieder auch genügend Anlässe, die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu benutzen“, ergänzt VVS-Geschäftsführer Thomas 
Hachenberger.

Der Weg zum Abo
Wer sich für ein Abo entschieden hat, kann sein Ticket entweder 
online oder vor Ort in den Kundenzentren der SSB und in den 
Reisezentren der Deutschen Bahn beantragen.

Mit welchem Abo und Jahresticket bekommt man den 
Freimonat?
•	 Abo/JahresTicket jedermann
•	 9-Uhr-Ticket Abo/Jahr
•	 Firmen-Abo
•	 9-Uhr-Firmen-Abo
•	 Ausbildungs-Abo
•	 14-Uhr-JuniorTicket Abo/Jahr
•	 JahresTicket/Abo Senioren

Die großangelegte Kampagne startet im Juni. Die wichtigsten 
Fragen rund um die Aktion beantwortet der VVS auf seiner 
Homepage unter vvs.de/bwWillkommensbonus.

LEADER Heckengäu

LEADER Projektentwicklungswerkstatt – online am 24. Juni
Anmeldungen bis 21. Juni unter info@leader-heckengaeu.de 
Wer eine Projektidee, aber noch Fragen zur Umsetzung hat, oder 
wer mehr über LEADER Heckengäu wissen möchte, der ist ge-
nau richtig in der LEADER Projektentwicklungswerkstatt. Sie fin-
det dieses Jahr online statt, am Donnerstag, 24. Juni 2021 von 
18 bis 21 Uhr. Potentielle Projektträger haben die Möglichkeit, 
ihre Idee einem neutralen Publikum vorzustellen und wertvolle 
Tipps von anderen und der LEADER Heckengäu Geschäftsstelle 
zu bekommen.
Insbesondere für Projektträger, die ihr Vorhaben noch für die 
nächste Förderrunde einreichen möchten, ist die Projektent-
wicklungswerkstatt eine ideale Gelegenheit, vom Erfahrungs-
austausch mit anderen zu profitieren. Für die Teilnahme wird 
um Anmeldung bis spätestens 21. Juni 2021 gebeten. Die Ge-
schäftsstelle ist per E-Mail an info@leader-heckengaeu.de oder 
telefonisch unter 07031 / 663-2141 und 663-1172 erreichbar. 
(www.leader-heckengäu.de).

Landratsamt Ludwigsburg

Ab Mittwoch gelten im Landkreis Ludwigsburg weitere 
Lockerungen
Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50:
Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg ist am Mon-
tag fünf Tage hintereinander unter 50 gelegen. Da außerdem 
das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen am Dienstag bestätigt 
hat, gibt es ab Mittwoch (09.06.21) weitere Lockerungen. „Die 
Entwicklung der Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg ist erfreu-
lich. Sie macht es möglich, Schritt für Schritt ins normale Leben 
zurückzukehren. Bei aller Freude darüber sollten wir dennoch 
vorsichtig bleiben, damit sich das Coronavirus nicht wieder stär-
ker ausbreiten kann“, sagt Landrat Dietmar Allgaier.
Ab Mittwoch treten zahlreiche Öffnungen und Lockerungen im 
privaten Bereich, im Einzelhandel, in Sport und Gastronomie 
sowie im Hochschul- und Kulturbereich in Kraft, beispielsweise:
•	 Treffen im privaten und öffentlichen Raum mit zehn Personen 

aus bis zu drei Haushalten, wobei Kinder der Haushalte bis 
einschließlich 13 Jahre nicht mitgezählt werden. Zusätzlich 
dazu dürfen fünf Kinder bis einschließlich 13 Jahre aus fünf 
weiteren Haushalten dazu kommen.

•	 Die Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen ein Gast pro 2,5 Qua-
dratmeter, Tische mit 1,5 Meter Abstand und außen unter 
Einhaltung der AHA-Regeln. Mit Test- und Hygienekonzept 
(bedeutet: tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen 
vor Ort und Kontaktdokumentation).

•	 Der Einzelhandel kann mit folgenden Auflagen wieder öffnen:
-   Geschäfte mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche: 

maximal eine Kundin oder ein Kunde

-   Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter: eine Kundin oder 
ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche

-   Für die darüberhinausgehende Fläche gilt: eine Kundin oder 
ein Kunde pro 20 Quadratmeter (gilt nicht für den Lebens-
mittelhandel)

-   Maskenpflicht auch vor den Geschäften und auf den Park-
plätzen

-  Gesteuerter Zutritt
-  Warteschlangen vermeiden
-  Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt
-  Testpflicht entfällt
•	 Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (eine Per-

son pro zehn Quadratmeter), Wellnessbereiche, Saunen und 
Schwimmbäder innen und außen (eine Person pro zehn 
Quadratmeter). Mit Test- und Hygienekonzept.

•	 Vortrags- und Informationsveranstaltungen sowie Kulturver-
anstaltungen (Theater, Oper, Kulturhäuser, Kino und Ähn-
liches) bis 500 Personen außen und bis zu 250 Personen 
innen. Mit Test- und Hygienekonzept.

•	 Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports so-
wie des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 
Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauerinnen und Zuschauer au-
ßen und innen bis 250 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 
Test- und Hygienekonzept.

•	 Archive, Büchereien und Bibliotheken, Zoologische und bo-
tanische Gärten, Galerien, Gedenkstätten und Museen ohne 
Auflagen.

Alle aktuellen Informationen zu den gültigen Regeln im Landkreis 
sind online auf der Homepage des Landratsamts unter: https://
www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheit-veterinaerwesen/
gesundheit/informationen-zum-coronavirus/abrufbar. Informatio-
nen zu den Öffnungsstufen des Landes gibt es unter: https://
www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-co-
rona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttem-
berg/ im Internet.

Neue Information auf dem Homepage-Dashboard des 
Landkreises zur COVID-19-Lage
Ab sofort mit der Zahl der bestätigten Fälle der letzten sieben 
Tage
Eine zusätzliche Information bietet der Landkreis Ludwigsburg 
auf seiner Homepage-Startseite www.landkreis-ludwigsburg.de: 
Das dortige Dashboard zeigt ab sofort auch die Zahl der be-
stätigten COVID-19-Fälle der letzten sieben Tage an. Damit 
kann der aktuelle Inzidenzwert jeweils nachvollzogen werden. 
„Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise die Darstellung im 
Dashboard noch transparenter gestalten können“, sagt Erster 
Landesbeamter Jürgen Vogt.
Für die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz werden nur die 
Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage gezählt. Diese 
Zahl entspricht auch der Zahl der bestätigten Fälle der letzten 
sieben Tage. Nachträgliche Veränderungen der Tageszahlen in 
dem Sieben-Tage-Zeitraum werden berücksichtigt.

Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Lud-
wigsburg teilt mit:

Informationen zum Nitratinformationsdienst
Die Probenahmen zu den landwirtschaftlichen Kulturen im Dienst-
bezirk Ludwigsburg sind abgeschlossen. Alle Probenahmegeräte 
müssen bis Dienstag, den 15. Juni 2021 an den Sammelstellen 
abgegeben werden. Tags darauf werden das letzte Mal Boden-
proben am Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Landwirt-
schaft, abgeholt. Landwirte, die danach noch Proben ziehen 
möchten, können die Probenahmegeräte direkt beim Landrat-
samt Ludwigsburg, Fachbereich Landwirtschaft, Hindenburgstr. 
30/1, Ludwigsburg, abholen, müssen aber den Transport der 
Proben zum Labor selbst organisieren.
Bei Fragen stehen am Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 
Landwirtschaft, folgende Ansprechpersonen zur Verfügung: Eve-
line Hildebrandt: 07141 144-44919, Philipp Mayer: -44917

Welcome Center bietet wieder Sprechstunde an
Der Welcome Service der Region Stuttgart im Landkreis Lud-
wigsburg bietet am Mittwoch, 16. Juni, wieder eine Online-
Sprechstunde für internationale Fachkräfte, Studierende und Un-
ternehmen im Landkreis Ludwigsburg an.
Das kostenlose Informationsangebot richtet sich an internationale 
Fachkräfte, ihre Familienangehörigen und Studierende, die im 
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Landkreis Ludwigsburg leben und arbeiten wollen oder kürzlich 
in den Landkreis gezogen sind und Unterstützung brauchen. 
Die Sprechstunde ist ebenfalls für Unternehmen geöffnet. Kleine 
und mittelständische Unternehmen, die ausländische Fachkräf-
te schon beschäftigen oder dies beabsichtigen, können sich 
zu den Themen Onboarding und Integration sowie bei Fragen 
zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, zur Arbeitserlaubnis, zu 
Behördenprozessen oder anderen Themen beraten lassen. Die 
Beraterinnen des WSRS bieten Gespräche auf Deutsch, Eng-
lisch, Kroatisch und Serbisch an. Sie geben Erstinformationen 
zu sämtlichen Fragen rund um das Ankommen, Leben und 
Arbeiten im Landkreis Ludwigsburg und verweisen je nach An-
liegen an spezielle Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit, 
Anerkennungsstellen oder auch an die Kammern. Die nächste, 
kostenlose Beratung findet am Mittwoch, 16. Juni, von 9.00 bis 
13.00 Uhr auf Grund der aktuellen Situation nur online statt. Eine 
Anmeldung per Mail unter svetlana. acevic@region-stuttgart.de 
oder per Telefon (+49 16221 52 728) ist erforderlich.
Weitere Informationen unter welcome.region-stuttgart.de, 
www.fachkraefteallianz-landkreisludwigsburg.de

Kirchliche Mitteilungen

Kirche in der Umgebung

Diakonische Bezirksstelle Vaihingen an der Enz
Heilbronner Straße 19, 71665 Vaihingen/Enz,
Tel. 07042 9304-0 / FAX: 07042 9304-13
E-Mail: info@diakonie-vaihingen.de
www.diakonie-vaihingen.de

Aktuelle Erreichbarkeit:
Aktuelle Erreichbarkeit – Neue Zeiten
Mo. – Fr. 9:00 – 12:30 Uhr / Di. und Do. 13:00 – 16:30 Uhr

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Arbeit der Dia-
konischen Bezirksstelle Vaihingen/Enz leider personell und zeit-
lich nur eingeschränkt möglich. Termine sind im Augenblick 
nur nach telefonischen Absprachen und unter Einhaltung der 
Corona-Hygienestandards möglich.

Falls Sie in Not sind und/oder Unterstützung benötigen, können 
Sie uns anrufen, einen Brief oder eine E-Mail schreiben.
Falls Sie haltbare Lebensmittel spenden möchten, bitten wir Sie 
uns anzurufen. Kleiderspenden oder verderbliche Lebensmittel 
können wir leider immer noch nicht annehmen. Wir bitten um 
Verständnis.

Folgende Notfallbereitschaften sind eingerichtet:
Sozial- und Lebensberatung
Erste Anlaufstelle bei sozialrechtlichen Fragen, bei Fragen rund 
um Schwangerschaft, bei persönlichen Problemen, Krisen oder 
Konflikten
Telefonische Sprechzeiten: Mo. - Fr. 9:00 – 12:00 Uhr

Di. und Do. 13:30 – 16:30 Uhr
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Andrea Magenau, Tel. 07042 9304 11; 
E-Mail: magenau@diakonie-vaihingen.de

Kurberatung
Beratung und Vermittlung von Mütterkuren und Mutter/Vater-
Kind-Kuren.
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Michaela Siems, Tel. 07042 9304-30; 
E-Mail: siems@diakonie-vaihingen.de

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Beratung für Menschen in belastenden Lebenssituationen, bei 
Konflikten in Partnerschaft und Familie
Beratungen erfolgen z. Zt. per Video- oder Telefonkonferenz, nur 
in besonderen Fällen wird eine persönliche Beratung durchge-
führt. Wir bitten um Verständnis.

Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefon-
nummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dann rufen wir 
Sie zurück.
Heidelinde Finkbeiner-Knapp, Tel. 07042 9304-20

Schuldnerberatung
Beratung für überschuldete Menschen
DBS Schuldnerberatung: Frau Krieg ist i. d. R. Di., Mi. und Do. 
erreichbar. Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer 
Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Frau Krieg, Tel. 07042 9304 12; 
E-Mail: krieg@diakonie-vaihingen.de

KDV Schuldnerberatung
Telefonsprechstunde: montags von 9:00 – 12:00 Uhr 
und donnerstags 15:00 – 18:00 Uhr
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Schuldnerberatung - Verwaltung + Anmeldung, 
Tel. 07042 9304-34, Frau Franzke, Tel. 07042 9304-32, 
Frau Kußmaul, Tel. 07042 9304-33

Suchthilfe
Beratung, Behandlung und therapeutische Hilfe
Außensprechstunde der PSB Kornwestheim
Christine Schiller, Tel. 07154 805975-0

Tagesstätte Treffpunkt
Telefonsprechzeit: montags von 10:00 bis 11:00 Uhr, 
Frau Jana Ruhl, Tel. 07042 9304-20

Vaihinger Tafel
Öffnungszeiten: dienstags von 9:00 bis 11:00 Uhr 
und von 14:00 bis 15:45 Uhr

Folgende Angebote finden in dieser Zeit nicht statt:

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
· in Vaihingen/Enz: Kontakt: Alfons Kirsch, Tel. 07042 14587
· in Großsachsenheim: Kontakt: Richard Fromberger,
Tel: 07145 931493

Kontaktstüble
Offener Treffpunkt für Menschen mit seelischen Belastungen und 
psychischer Erkrankung

Café Mittendrin
Angebot des Sozialpsychiatrischen Dienstes Ludwigsburg
Service-Telefon: 07141 144-2029
Trauercafé
Büro für Tafelausweise
Tafel-Café
Geistlicher Impuls 
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Der Rucksack des Lebens
Ein Rucksack ist ein sehr nütz-
licher Gegenstand. Wir kön-
nen eine Menge hineinpacken. 
Manchmal ist so ein Rucksack 
allerdings ziemlich schwer – 
dann schleppt man eine Last 
mit sich herum, die einen nie-
derdrücken kann.
Es gibt viele Menschen, die 
Lasten mit sich herumtragen. 
Nicht unbedingt in einem Ruck-
sack, sondern eine Last in ih-

rem Inneren: zum Beispiel die Last einer verpassten Gelegenheit 
oder die Last eines Streites, der ihnen die Lebensfreude nimmt. 
Andere haben etwas getan, was nicht mehr rückgängig zu ma-
chen ist, und die Schuld drückt tief unten in der Seele. Oder sie 
drohen unter den Aufgaben und Anforderungen ihres Lebens zu 
zerbrechen.
Allen, die schwere Lasten zu tragen haben, sagt Jesus zu:
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken. (Mt. 11, 28)
Auf dieses Wort hin sind viele mühselige und beladene Men-
schen zu Jesus gekommen: Kranke und Behinderte, Menschen 
am Rand der Gesellschaft, aber auch angesehene Leute, die 
sich für Gott und sein Wort selbst blockiert hatten. Und selbst in 
der Todesstunde Jesu brachte der eine der beiden Verbrecher, 


